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Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §2 Abs4 idF 1994/314;

Rechtssatz

Die gesetzliche Vermutung einer Beschäftigung im Grunde des § 2 Abs. 4 zweiter Satz AuslBG besteht ungeachtet des

Ausmaßes der Beteiligung oder des tatsächlichen Ein9usses auf die Geschäftsführung durch den arbeitenden

Gesellschafter allein mangels Erlassung eines Feststellungsbescheides.
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